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Österreich, das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über die 
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in 
Zivil- und Handelssachen im Interesse der Europäischen Union zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und zur Ermächtigung Maltas, ihm im 
Interesse der Europäischen Union beizutreten 
– Erklärung der Bundesrepublik Deutschland 

  

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Bemühungen der Republiken Österreich 
(Ratifikation) und Malta (Beitritt), Vertragsstaaten des Haager Zustellungsübereinkommens von 
1965 zu werden.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat jedoch fortbestehende Zweifel, dass der Beschluss, der dem 
Rat heute zur Verabschiedung vorliegt, von der ausschließlichen Außenkompetenz der Euro-
päischen Union gedeckt ist. Es ist nicht ersichtlich, weshalb durch die zukünftige Geltung des 
Haager Zustellungsübereinkommens für Österreich und Malta gemeinsame Regeln der zivil-
justiziellen Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten beeinträchtigt oder in ihrer Tragweite ver-
ändert werden könnten (Artikel 3 Absatz 2 AEUV). Das Haager Zustellungsübereinkommen gilt im 
Verhältnis zu Drittstaaten. Ihm geht unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Verord-
nung Nr. 1393/2007 („Europäische Zustellungsverordnung“) eindeutig vor. Der Beschluss sollte 
deshalb keinen Vorbildcharakter und keine präjudizielle Wirkung für andere eventuelle Maß-
nahmen der Europäischen Union haben, die gleichgelagerte Sachverhalte regeln wollen und bei 
denen die ausschließliche Außenkompetenz der Europäischen Union eine Rolle spielen könnte.  
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